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11 Thesen soziale Marktwirtschaft -
 Nachhaltige Selbst- und Sozialhilfe in Notfällen
Kurzfassung – Stichworte
Demokratiegebot GG, Generationengerechtigkeit und Marktrationalität verlangen Transparenz. Folgen wirklichkeitsfremder Sozialstaatspolitik für den Bürger - also Ende seit Jahrzehnten nicht mehr bestehender Vollkaskosicherheit durch Staatsrenten, nicht mehr durchschaubarer Sozial-transfers - stattdessen Bürgerverantwortung, Selbstvorsorge, Soziale Absicherung durch Gemeinschaft Steuerzahler nur in unverschuldeten Notfällen (Subsidiarität), dritter selbstbestimmter / ehrenamtlicher Sozialhilfemarkt statt Nivellierung aller staatlicher Sozialhilfe nach Methode Rasenmäher. Bürgerfreiheit / Bürgerverantwortung kommt vor Totalabsicherung durch den Staat über intransparente Sozialbürokratie.
These 1

Generationengerechtigkeit

Wichtigster Grundsatz nachhaltiger zukunftsbeständiger Sozialpolitik ist Generationengerechtigkeit. Eine nachhaltige Sozialpolitik darf auf keinen Fall heutige Probleme - der aus den Fugen geratenen Sozialkosten mit der Konsequenz  horrender Verschuldung des Staates - zu Lasten zukünftiger Generationen lösen. Eine Generation darf von der nachfolgenden nicht mehr erwarten, als sie selbst geleistet hat. Auf keinen Fall darf ein Generationenvertrag nach Maßstäben des heutigen Schuldenmachens auf die nächste Generation übertragen werden. Solidarität ist keine Einbahnstraße.

Jede Rentenformel muss den demographischen Faktor berücksichtigen: auf immer weniger Jungbürger im aktiven Arbeitsleben kommen immer mehr Bürger im Rentenalter. Das Bismarck-System der allein sozialbeitragsfinanzierten Rente ist unbezahlbar und hat keine Zukunft. Der Umbau des Sozialtransfer-Staates steht seit zwei Jahrzehnten auf der Tagesordnung deutscher Politik. Die Bundesrepublik Deutschland ist nach Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes / GG ein "demo-kratischer und sozialer Bundesstaat", nach Artikel 20a GG besteht eine Pflicht jedes Bürgers, "auch in Verantwortung für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere" zu pflegen und zu schützen.
Generationengerechtigkeit ist als Staatsziel Verfassungsauftrag für jeden Bürger, für jeden Unternehmer, jeden Politiker. Generationengerechtigkeit heißt Eigenverantwortung übernehmen gegenüber der Natur und gegenüber künftigen Generationen. Nach dem Wertekanon der deutschen ökosozialen Marktgesellschaft. Generationengerechtigkeit verlangt eine neue Rentenformel und neue Umweltverantwortung. Marktwirtschaft ist nach dem Grundgesetz wertgebunden.
These 2

Bürgerverantwortung  Selbstvorsorge

Dauerhaft zukunftssichere Lebens- und Berufschancen verlangen allgemein anerkannte und gelebte Grundsätze der Verantwortung auf allen Ebenen der Entscheidung, das heißt vor allem Bürgerverantwortung für Selbstvorsorge und Selbstbestimmung  über den gewollten Weg der beruflicher Entwicklung und Zukunftssicherung. Für kleinere Sozialschieflagen und -schadensfälle - auch im Gesundheitsbereich - muss jeder Bürger in eigener Verantwortung daher aufkommen. "Hilf Dir selbst" - auch im Familien- und nachbarschaftlichen Sozialverbund - "dann hilft Dir Gott!" Auf der anderen Seite darf der Versicherungsnotfall als Lebenskatastrophe auf keinen Fall eintreten.

Gerade dann, wenn ein strenger gesetzlicher Versicherungszwang besteht, sind Optionen zur Auswahl unter vielfältigen selbstbestimmten Vorsorgestrategien unerlässlich. Oberhalb eines als  notwendig gesetzlich festzulegenden  Vorsorgeminimums - auch mit Instrumenten einer negativen Einkommensteuer - kann jeder selbst bestimmen, wie weit er zu den dafür geltenden Marktpreisen seinen Versicherungsschutz gestalten und ausdehnen will. Dies alles steht im Widerspruch zu der heute noch weit verbreiteten Anspruchsmentalität gegenüber dem Sozialtransferstaat. Diese Mentalität führt zu immer noch steigenden, längst unbezahlbaren Sozialkosten. Eine Systemwende verlangen die Verfassungsgrundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität, Haushalts-ausgeglichenheit und institutioneller Effizienz.

Anreize in mittelständischen Firmen für Berufsanfänger müssen nach diesem Prinzip Verantwortung so gesetzt werden, dass sie Chancengleichheit garantieren und junge Menschen attraktive Ausbildungs- und Berufschancen finden - Selbstverantwortung für Leistungsbereitschaft, ständige Fort- und Weiterbildung, Flexibilität und Offenheit für neue berufliche Optionen gehören zur Selbstverantwortung des Berufsanfängers. Der BVMW gibt Einstiegshilfen und Orientierung mit seiner Aktion Unternehmer in Bildungsstätten.
Sozialhilfe sollte immer nur und erst dann in Anspruch genommen werden, wenn sie wirklich von einem unbestritten Bedürftigen im  konkreten Einzelfall gebraucht wird. Solch gezielte soziale Hilfe sollte immer nur dort eingreifen, wo sehr akute offensichtliche Notlagen bestehen und damit die Freiheit selbstbestimmt zu leben und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen ernsthaft bedroht ist. Direkte Sozialhilfe durch Transferzahlungen sollte sich an diesem Grundsatz einer Soforthilfe bei individuell nicht zu bewältigenden schwerwiegenden privaten Lebensrisiken orientieren. Das Gleiche gilt erst recht bei kollektiver staatlicher Vorsorgeleistung. Mitnahmeeffekte mit Abgreifen von Sozial-Leistungen bei nicht vorhandener akuter Notlage müssen beendet werden.

These 3

Rechtsstaat gibt Schwachen Schutz

Nur konsequente Marktpolitik und Wettbewerb sind sozial. Das Nachhaltigkeitsprinzip und die Selbst-verantwortung des Einzelnen brauchen als Rahmenbedingung Rechtstaatlichkeit, auch als Schutz der Schwachen vor Willkür der Starken. Der Ordnungsrahmen der sozialen Marktwirtschaft sorgt für faire Chancen für alle. Die Begrenzung des Staates durch Gesetz und rechtstaatliche Grundsätze wehrt dem Mißbrauch, das im Verteilungskampf die Staatsmacht vor allem den Interessen nur der Mäch-tigen dient. Dies ist hochaktuell heute in der Auseinandersetzung zwischen Ost- und Westdeutsch-land. Gerade ostdeutsche Mitbürger müssen erfahren, dass der Rechtsstaat sie gegen überbordende Marktmacht, bürokratische Überheblichkeit, staatliche Regelungswut und Mißachten der Verbraucher-interessen schützt. 

These 4
Abbau Arbeitsmarkt-Bürokratie

Nachhaltige Sozialhilfe ist vor allen anderen Maßnahmen das Schaffen von Arbeitsplätzen und Erhalten bestehender Arbeitsplätze durch Bestqualtität-Innovationen („ECOmade in GERMANY“). Arbeitsplätze und Investitionen müssen dabei bezahlbar bleiben durch drastisches Senken der Lohn-Nebenkosten, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und der Arbeitsformen und -bedingungen (Bild des mit der Konjunktur "atmenden  Unternehmens")
Nur indem Überregulierung, Marktmonopole  und Kartelle abgebaut werden, auch auf dem Gebiet des total bürokratisierten Arbeitsmarktes - mit Tarifkartellen zu Lasten mittelständischer Firmen - werden Voraussetzungen für neue Arbeitsplätze und Sicherung vorhandener Arbeitsplätze geschaffen. Das Günstigkeitsprinzip unseres jetzigen Tarifrechts muss auch für belegschaftsmehrheitlich gebilligten Lohnverzicht bei konjunktureller Schieflage des Unternehmens gelten.

In dem die Stabilität des Geldwertes durch eine sehr konsequente Fiskalpolitik gesichert wird, wird verlässliche Vorsorge für Alter und Notfälle überhaupt erst möglich.

Indem nachhaltige Sozialhilfe und Selbsthilfe die Voraussetzung schafft, dass Abgabenlasten gesenkt werden, entsteht erst ein breiter Raum für mitmenschliche Solidarität, auch im dritten Arbeitsmarkt, dem selbstbestimmten nicht steuerbezahlten, aus sozialem Engagement geleisteten Arbeitsmarkt. Jeder aus gewohnten Arbeitsplatz verdrängte Mitbürger muss über den dritten Arbeitsmarkt, Sozial- und Kulturstiftungen, Berufseinstiegspatenschaften der Kommunen, Unternehmen, Bürgerinitiativen, Stiftungen neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhalten.
Bürokratie-Abbau sorgt für Anreize, die es dem Risiko-Betroffenen nahe legen, den Versicherungs- und Notfall gar nicht erst eintreten zu lassen, für kleinere Schadensfälle selbst aufzukommen. Versicherungszwang braucht Wahlmöglichkeiten: oberhalb eines festgesetzten Minimums an Versicherungsschutz. Jeder Bürger sollte seinen darüber hinausgehenden Versicherungsschutz - in je eigener Verantwortlichkeit - selbst bestimmen. Nur das wirkt der für jeden Sozialhaushalt tödlichen "Anspruchsmentalität in einem interessenvermachteten Arbeitsmarkt" mit gedankenlosen Mitnahme-effekten entgegen.

These 5

Dritter Arbeitsmarkt statt Nivellierung aller Hilfeleistungen.

Nachhaltige Sozial- und Selbsthilfe will gezielt Bedürftigen Hilfe leisten und ist gegen jede allgemeine Nivellierung aller Hilfeleistungen. Achtung der Menschenwürde sozial Bedürftiger und Anregung und Stärkung vorhandenen Willens zur Selbsthilfe ist sozialhumaner als pauschalierter Fürsorge-leistungen. Es muß der Grundsatz gelten: Helfen aber zugleich Herausfordern der eigener Kräfte und Begabungen durch Hilfe zur Selbsthilfe.
Durch Stärkung, Initiierung, Flankierung des dritten selbstbestimmten Arbeitsmarktes, neben dem produktiven ersten und staatsfinanzierten zweiten Arbeitsmarkt, sorgt das verantwortliche ehrenamtliche Engagement dafür, dass auch die von wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten betroffenen Mitbürger wieder neues Selbstwertgefühl erhalten. Der dritte Arbeitsmarkt ist auch eine Laufschule für heute geforderte Mobilität, Flexibilität, ständiges Neulernen neuer Berufsfelder und neuer Berufschancen. Der Dritte völlig selbstbestimmte Arbeitsmarkt sollte - auch mit geringem Aufschlag zum Sozialhilfesatz - als Vorbereitung auf ein Mehr an Bürgerverantwortung, Bürgermitbestimmung, 'Bürgerplanung in einer freiheitlichen Demokratie gesehen und ermuntert werden. Auch durch ein freiwilliges Soziales Jahr kann der Dritte Arbeitsmarkt bereichert werden.

Gezielte soziale Hilfe soll nur dort eingreifen, wo sehr akute Notlagen bestehen und dadurch die Freiheit, selbst bestimmt zu leben und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, sehr ernsthaft bedroht ist. An dem Grundsatz, Hilfe zur Selbsthilfe, sollte sich die direkte Sozialhilfe durch Transferleistungen orientieren, ebenso alle kollektive Vorsorge gegen individuell nicht zu bewältigende private Risiken.

These 6


Subsidiarität

Subsidiär heißt immer, unterstützend, ergänzend, flankierend. Subsidiarität gibt Vorrang der Selbsthilfe und Selbstvorsorge. gegenüber staatlichen Maßnahmen, will Bürgerengagement statt Sozialbürokratie. Ganz Im Sinne des Demokratiegebotes und des Wertekanons der ökosozialen Marktwirtschaft unserer Verfassung. Nach dem Subsidiaritätsprinzip, greift  nachhaltige Sozialhilfe nur dort ein, wo individuelle oder gemeinschaftliche Vorsorge und Selbsthilfe nicht mehr möglich ist oder finanziell nicht ausreicht. Wie alle Nachhaltigkeitspolitik setzt auch die nachhaltige Sozialhilfe zuerst auf Eigenverantwortung, Bürgerstiftungen, Gemeinwohlaktionen im Ehrenamt, Nachbarschaftshilfe, Freiwilligkeit im sozialen Dienst am Nächsten. Der Staat soll in das soziale Umfeld des Bürgers nur dort eingreifen, wo es ohne ein staatliches flankierendes Instrumentarium einfach nicht geht.

These 7


Marktökonomische Effizienz sozialer Hilfen
Nachhaltige Sozial- und Selbsthilfe steht und fällt mit klar formulierten Zielen für Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen einschließlich Maßnahmen zur Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung. Dies verlangt Schaffen von bürokratiefreien, Innovationen fördernden staatlichen Rahmenbedingungen für Investitionen in wettbewerbstaugliche Produkte und Dienstleistungen. Die von Region zu Region unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Anreize und das Innovationsklima fördernden Maßnahmen müssen sich messen lassen an ihrer Effizienz auf regionalen mittelständischen Arbeitsmärkten. Nur eine solche Unternehmerinitiativen stärkende Arbeitsmarktpolitik ist sozial gerecht - einfach weil sie Arbeitsplätze dauerhaft schafft mit echten Chancen der Selbstvorsorge und selbstverantwortlichen Absicherung von Lebensrisiken. Innovations- und Forschungsförderung, Existenzgründer-Darlehen, Qualitätsgemeinschaften können je nach regionalen Besonderheiten helfen Arbeitsmarkt- und Innovationsziele umzusetzen - jedoch ist stets ein sehr strenger Maßstab der Effizienzkontrolle eingesetzter Steuermittel bei Fördermaßnahmen anzulegen. Solche Grundsätze marktökonomischer Effizienz sind gleichrangig denen der Subsidiarität, des Wettbewerbs und der Transparenz aller Sozialhilfen. Nur in dem die Effizienz der Maßnahmen ständig überprüft wird, kann tatsächlich sozial Bedürftigen nachhaltig-lebensdienlich geholfen werden.

Der Maßstab Effizienz jeder Sozialhilfe - gerade in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und vielen Langzeitarbeitslosen - verlangt Verbot jeder Art Preismanipulation und Preisverzerrung durch ungezielte Pauschal- Subventionen und andere Markteingriffe durch den Staat. Kosten für den Steuerzahler werden dadurch verschleiert und geschönt. Nur dort, wo im konkreten Einzelfall offenkundige Bedürftigkeit aus unverschuldeter Notlage vorliegt ist Hilfe aus Mitteln der kommunalen Sozialkassen - eventuell in Kombination mit öffentlichen Arbeiten oder Lohnkostenzuschüssen für einstellungsbereite Unternehmen  -gerechtfertigt.
These 8


Freiheit geht vor Sicherheit

Nachhaltige Sozial- und Selbsthilfe muß immer ausgehen von der Selbstbestimmung jedes Bürgers und mittelständischen Unternehmens. Hier gilt der Grundsatz: im Zweifel geht Freiheit vor Sicherheit. Es ist unmöglich heute und auch in Zukunft, das der Staat eine vollkommene Total-Absicherung gegen sämtliche Lebens- und Zukunftsrisiken geben kann. Eine solche Vollkaskoversicherung ist nicht mehr bezahlbar. Im Grunde will auch kein Sozialpolitiker heute eine solche Vollkaskoversicherung. Doch wird es der Bevölkerung nicht gesagt, dass der Staat kurz vor der vollständigen Pleite steht. Jede staatlich verordnete steuerfinanzierte Risikovorsorge geht zu Lasten von Selbstverant-wortung und Selbstbestimmung der Bürger und Unternehmen, wird zu weiteren horrenden Schuldenlasten führen. In der stets notwendigen Abwägung zwischen stets ungewisser sozialer Sicherheit und Selbstbestimmung der Bürger, Arbeitnehmer, Unternehmer, ist sozial gerechte Messlatte, dass ein Minimum an Absicherung jedes Bürgers nur gegen die Risiken möglich ist, die im konkreten Einzelfall wirklich existenz- und lebensbedrohend sind oder im Regelfall vom einzelnen auch bei bestem Willen und Anstrengung nicht zu bewältigen sind.
These 9


Nur Soviel Zwang als unbedingt nötig

Nachhaltige Sozial- und Selbsthilfe wendet stets nicht mehr als das unerlässlich notwendige Minimum an Zwang an. Eine solche nachhaltige Sozial- und Selbsthilfe braucht Deregulierung, breites  Marktangebot an Selbsthilfewahlmöglichkeiten, Versicherungen für den einzelnen Bürger oder Unter-nehmer.

Soweit heute die Sozialpolitik noch reine Umverteilung ist, kann sie nur mit Zwang und Nivellierung arbeiten. Sie braucht daher einen hohen bürokratischen Aufwand und eine an sehr strengen Maßstäben zu messende Legitimation. Das gleiche gilt auch für staatlichen Zwang zur Risikovorsorge durch Bürger und einzelne Unternehmer (Versicherungszwang). In beiden Fällen ist nur soviel Zwang gerechtfertigt als nötig ist, eine Sicherung gegen schwer existenzbedrohende Notlagen im Ausnahme-fall zu gewährleisten. Für jede darüber hinausgehende Sicherung bzw. Selbstvorsorge sind politisch gesetzte Anreize aber denkbar – niemals aber Zwang. Auch wo ein Zwang unumgänglich werden sollte in Zukunft, lässt er sich meist mehr oder minder freiheitsverträglich, in Selbstbestimmung für Bürger und mittelständische Unternehmer gestalten - durch Wettbewerb (auch betrieblicher) Versicherungen.
These 10
Nur Wettbewerb ist nachhaltig sozial

Soziale Sicherheitssysteme und -maßnahmen werden ohne Wettbewerb sündhaft teuer, inflexibel, nicht-effizient, jede Selbstverantwortung tötend - und damit gänzlich unsozial. Ohne Wettbe-werb verstößt jede Sozialpolitik gegen elementare Grundsätze sozialer Gerechtigkeit. Nur Wettbewerb sichert faire Chancen für Alle - auch für die sozial Schwachen, nämlich immer dann, wenn Sozial-Leistungen marktgerecht - je nach beruflichem Umfeld und gewollter Risikoabsicherung - angeboten werden. Sozial ist auch der Wettbewerb unter den Sozial-Leistungsanbietern, Versicherungen, Krankenkassen, Sozial-Partnerschaften in Betrieben. Denn Wettbewerb sorgt für Leistungsvergleiche, Wahlmöglichkeiten, maßgeschneiderte Risikostrategien zu auch für kleine Einkommen tragbaren Kosten.

These 11

Transparenz

Aus dem Demokratiegebot der Verfassung, ebenso wie aus Gründen der marktwirtschaftlicher Verkehrs-Rationalität und Berechenbarkeit folgt das Gebot Politik-Folgen und Belastungs-Konsequenzen für den einzelnen Bürger und Unternehmer durchschaubar, kalkulierbar, verantwortungsfest zu machen. Dieses Transparenz-Gebot muss vor allem in allen Bereichen der Sozialpolitik gelten, weil hier Lebenschancen jedes einzelnen Bürgers dauerhaft und zukunftsträchtig auf lange Sicht beeinflusst, horrende Steuergeldsummen umverteilt, soziale Sicherheitserwartungen leicht geweckt und emotional bei Nichterfüllung aufgeladen werden. Ehrliche unbestechliche Transparenz aller Sozialhilfe-Geldströme muss zur Selbstverständlichkeit für alle Staatsbehörden und Sozialhilfeorganisationen werden. Jederzeit und auch ohne umfangreiche stoffhubernde Sozialstatistiken und Expertengutachten muss für jedermann erkennbar sein, wer, wann, in welcher Höhe belastet, welche Leistungsansprüche aus diesen Belastungen unter welchen Voraussetzungen erworben worden sind. Auch muss verlässliche Information  über Sozialtransfers, Umverteilungsströme im einzelnen - wo, wann, in welcher Höhe - immer vorliegen. Niemals wieder dürfen die Rentenkassen - wie im Einigungsvertrag 1990 - aus Gründen politischer Opportunität geplündert,  Arbeitsmarktstatistiken durch ABM-Maßnahmen und steuerfinanzierte Beschäftigungs-gesellschaften geschönt, tatsächliche soziale Gesamt- und Lohnnebenkosten verschleiert werden. Marktkosten der Arbeit werden durch das Totschlagargument vom sozialkalten ausbeuterischen Unternehmer keinen Cent  geringer! Soziale Marktwirtschaft verlangt Faktenklarheit und  -wahrheit!
Zur Transparenz gehört Vermeidung von Begriffsvermengung und Wirklichkeitsverschleierung zwischen staatlichen Transferleistungen und Leistungen von Versicherungen. Transfer meint Umverteilung nach jeweiliger politischer Opportunität. Versicherungen folgen dem Äquivalenzprinzip, also einer streng-objektiven versicherungsmathematischen Beziehung zwischen Beitrag und Versicherungsleistung. Solche Äquivalenz muss jedweder politischer Opportunität und Manipulation entzogen bleiben. Transferleistungen müssen ausschließlich aus Steuermitteln, Versicherungs-leistungen aus gezahlten Prämien finanziert werden. Falls Versicherungsschutz gesetzlich vorgeschrieben, kann in Sozial-Notfällen durch die BVMW-Einfachsteuer-Konzepte negative Einkommensteuer / subjekt-bezogener Transfer -Ausgleich erfolgen.
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